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Im Hinblick auf die Aufwendungen des Bayerischen Staates für die Bezüge der Geistlichen wird die Kirche 
in der Leitung und Verwaltung der Diözesen, ferner der Diözesanbildungsanstalten sowie in der 
Pfarrseelsorge und für die Erteilung des Religionsunterrichtes nur Geistliche verwenden, die

a)  deutsche Staatsangehörigkeit haben
 
b)  ein zum Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule berechtigendes Zeugnis besitzen 
(Hochschulreife)

 
c)  die von der Kirche vorgeschriebenen philosophisch-theologischen Studien an einer deutschen 
staatlichen Hochschule oder an einer den Bestimmungen des c. 1365 Cod. jur. can. entsprechenden 
deutschen kirchlichen Hochschule oder an einer päpstlichen Hochschule in Rom erfolgreich zurückgelegt 
haben.

 


